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Gesetz zu den Zusatzprotokollen I und II zu den Genfer Rotkreuz-Abkommen von 1949  

Vom 11. Dezember 1990  
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:  

Artikel 1  

Den am 23. Dezember 1977 in Bern von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten 
Zusatzprotokollen vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz 

der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) und nicht internationaler bewaffneter 
Konflikte (Protokoll II) wird zugestimmt. Die Protokolle I und II werden nachstehend mit einer amtlichen 

deutschen Übersetzung veröffentlicht.  

Artikel 2  

(1) Der Bundesminister des Innern wird ermächtigt, die der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 
122 Abs. 1 des III. Genfer Abkommens über die Behandlung der Kriegsgefangenen und nach Artikel 

136 Abs. 1 des IV. Genfer Abkommens zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 12. 
August 1949 obliegenden Aufgaben einer Hilfsgesellschaft im Sinne des Artikels 26 des I. Genfer 

Abkommens zu übertragen.  

(2) Die beauftragte Hilfsgesellschaft erhält zu diesem Zweck im Rahmen der im Bundeshaushaltsplan 
jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Zuwendungen gem. § 44 BHO und den dazu 

erlassenen Verwaltungsvorschriften und Nebenbestimmungen.  

Artikel 3  

Dieses Gesetz gilt, vorbehaltlich der Rechte und Verantwortlichkeiten der Französischen Republik, 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika 

auf den Gebieten der Sicherheit und des Status, auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die 
Anwendung dieses Gesetzes feststellt.  

Artikel 4  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.  

(2) Der Tag, an dem Protokoll I nach seinem Artikel 95 Abs. 2 und Protokoll II nach seinem Artikel 23 
Abs. 2 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.  

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.  

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt verkündet.  

Bonn, den 11. Dezember 1990  

Der Bundespräsident  
Weizsäcker  

Der Bundeskanzler  
Dr. Helmut Kohl  

Der Bundesminister des Auswärtigen  
Genscher  

Für den Bundesminister des Innern  
Der Bundesminister der Justiz  

Engelhard  
Der Bundesminister der Justiz  

Engelhard  
Der Bundesminister der Verteidigung  

Stoltenberg 
 


